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1. Steuerfreie (Corona-)Sonderzah-
lungen an Arbeitnehmer bis 31.3.2022 
verlängert 
 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung der 
Entlastung von Abzugsteuern und der Be-
scheinigung von Kapitalertragsteuer wurde 
die Frist für die Steuerbefreiung von 
Corona-Sonderzahlungen bis zum 
31.3.2022 verlängert.  
 
Arbeitgeber haben dadurch die Möglich-
keit, ihren Beschäftigten Beihilfen und Un-
terstützungen bis zu einem Betrag von 
1.500 € steuer- und sozialversiche-
rungsfrei auszuzahlen oder als Sach-
leistungen zu gewähren. Voraussetzung 
dafür ist jedoch u. a., dass die Beihilfen und 
Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn geleistet und die 

steuerfreien Leistungen im Lohnkonto auf-
gezeichnet werden. 
 
Bitte beachten Sie! Die Fristverlängerung 
erweitert nur den Zeitraum, in dem der Be-
trag gewährt werden kann. Sie führt nicht 
dazu, dass die 1.500 € mehrfach steuerfrei 
ausgezahlt werden könnten. 1.500 € ist die 
Höchstsumme für den ganzen Zeitraum, 
nicht für das Kalenderjahr. Wurden also in 
2020 oder 2021 z. B. 500 € ausbezahlt, 
können bis 31.3.2022 noch weitere 1.000 € 
geleistet werden. Die Auszahlung kann 
auch pro Dienstverhältnis erfolgen. Arbeitet 
z. B. ein Beschäftigter im Hauptberuf und 
als Mini-Jobber bei 2 Arbeitgebern, könnte 
er die Sonderzahlung von jedem Arbeitge-
ber erhalten.   
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2. Sonderregelungen im verschärf-
ten Infektionsschutzgesetz 
 
Der Bundesrat stimmte am 10.12.2021 um-
fangreichen Änderungen am Infektions-
schutzgesetz zu. Das Gesetz beinhaltet 
nunmehr eine einrichtungsbezogene 
Impfpflicht für Beschäftigte von Kliniken, 
Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, 
Rettungs- und Pflegediensten, Geburts-
häusern und weiteren Einrichtungen. Ab 
15.3.2022 müssen die dort Beschäftigten 
eine Corona-Impf- bzw. einen Genesenen-
nachweis oder ein ärztliches Attest vorle-
gen, dass sie nicht geimpft werden können.  
 
Neue Arbeitsverhältnisse in den genannten 
Einrichtungen sind ab 16.3.2022 nur bei 
Vorlage eines entsprechenden Nachwei-
ses möglich. Für finanziell besonders be-
lastete Krankenhäuser soll es kurzfristig 
einen Ausgleich geben, um pandemiebe-
dingte finanzielle Folgen und Liquiditäts-
engpässe abzufedern. 
 
Darüber hinaus werden die Corona-beding-
ten Sonderregelungen beim Kurzarbei-
tergeld bis zum 31.3.2022 verlängert. Dies 
betrifft unter anderem den anrechnungs-
freien Hinzuverdienst aus einer geringfügi-
gen Beschäftigung und den Anspruch auf 
erhöhtes Kurzarbeitergeld: Beschäftigte, 
die länger als 3 Monate in Kurzarbeit sind, 
erhalten weiterhin einen Aufschlag. Ab dem 
vierten Bezugsmonat beträgt das Kurzar-
beitergeld 70 % der Differenz zum bisheri-
gen Nettolohn, ab dem siebten Monat  
80 %. Wenn ein Kind im Haushalt lebt, 
erhöht sich der Leistungssatz auf 77 % 
bzw. 87 %. Die erhöhten Bezüge gelten 
auch für Personen, die seit April 2021 
erstmals in Kurzarbeit gehen mussten.  
 
Die bereits Ende Juni 2021 ausgelaufenen 
pandemiebedingten Sonderregelungen 
für virtuelle Betriebsversammlungen 
und Gremiensitzungen als Telefon- und 
Videokonferenzen werden befristet bis zum 
19.3.2022 wieder eingeführt – mit einmali-
ger Verlängerungsmöglichkeit. 
 
Eine Verlängerung erfahren auch die Son-
derregelungen für Werkstätten. Die 
Übergangsregelung zu den Mehrbedarfen 
für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 
in Werkstätten wird bis zum 31.3.2022 ver-
längert.  

 
 
3. Hilfen für Adventsmärkte durch 
die Überbrückungshilfe IV 
 
Die neue Überbrückungshilfe IV soll insbe-
sondere Schaustellern, Marktleuten und 
privaten Veranstaltern von abgesagten Ad-
vents- und Weihnachtsmärkten als Hilfe 
dienen, die von den Corona-Schutzmaß-
nahmen besonders betroffen sind. Außer-
dem sollen die sog. „Härtefallhilfen“, der 
„Sonderfonds des Bundes für Messen und 
Ausstellungen“, der „Sonderfonds des Bun-
des für Kulturveranstaltungen“, das Pro-
gramm „Corona-Hilfen Profisport“ sowie 
das „KfW-Sonderprogramm“ weitergeführt 
werden. 
 
Durch den verbesserten Eigenkapitalzu-
schuss der Überbrückungshilfe IV kann ein 
Zuschlag von bis zu 30 % auf die Fixkos-
tenerstattung nach dem Fixkostenkatalog 
beantragt werden. Für die Betroffenen be-
trägt der Eigenkapitalzuschuss 50 %. Dazu 
müssen sie einen Umsatzeinbruch von 
mindestens 50 % im Dezember 2021 nach-
weisen. 
 
 
4. Neue Regeln beim Sachbezug 
seit dem 1.1.2022 
 
Unter einem sog. „Sachbezug“ versteht 
man Einnahmen aus einem Arbeitsverhält-
nis, welche nicht in Geld bestehen. Diese 
geldwerten Vorteile können sich in einer 
Natural-, Sach- oder zusätzlichen Leistung 
darstellen. Sachbezug oder Sachlohn ist 
bis zu einer Grenze von 50 € (bis 
31.12.2021 bis 44 €) im Monat steuer- 
und sozialversicherungsfrei. Dadurch er-
geben sich finanzielle Vorteile gegenüber 
der Auszahlung von (steuer- und sozialver-
sicherungspflichtigem) Barlohn. 
 
Durch die neue Definition „zu den Einnah-
men in Geld gehören“ wurde nunmehr ge-
setzlich festgeschrieben, dass zweckge-
bundene Geldleistungen, nachträgliche 
Kostenerstattungen, Geldsurrogate 
(Geldersatzmittel) und andere Vorteile, die 
auf einen Geldbetrag lauten, grundsätzlich 
keine Sachbezüge, sondern Geldleis-
tungen sind. 
 



 

 

Bestimmte zweckgebundene Gutscheine 
(einschließlich entsprechender Gutschein-
karten, digitaler Gutscheine, Gutschein-
codes oder Gutscheinapplikationen/-Apps) 
oder entsprechende Geldkarten (ein-
schließlich Wertguthabenkarten in Form 
von Prepaid-Karten) werden hingegen als 
Sachbezug gesetzlich definiert. Voraus-
setzung ist, dass die Gutscheine oder 
Geldkarten ausschließlich zum Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen bei dem Ar-
beitgeber oder bei einem Dritten berechti-
gen und zudem ab dem 1.1.2022 die Kri-
terien des Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes (ZAG) erfüllen. Weitere Vorausset-
zung ist, dass sie zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 
 
 
5. Leistungsbeschreibung in Rech-
nungen 
 
Die Anforderungen an ausgestellte Rech-
nungen führen in der Praxis häufig zu un-
terschiedlichen Auffassungen zwischen Fi-
nanzverwaltung und Unternehmer. Regel-
mäßig ändern und präzisieren aber auch 
Gerichte die notwendigen Anforderungen. 
Dies ist durch den Bundesfinanzhof (BFH) 
bezüglich einer ausreichenden Leistungs-
beschreibung vorgenommen worden. Im 
Hinblick auf jenes Urteil wurde nun ein 
BMF-Schreiben veröffentlicht, welches die 
vorgenommene Änderung beschreibt. 
 
Gegenstand des Urteils war damals die 
sog. „handelsübliche Bezeichnung“. Diese 
soll den Anspruch auf den Vorsteuerabzug 
grundsätzlich nicht weiter verschärfen. 
Vielmehr ist ausschlaggebend, ob es sich 
um Waren aus dem niedrigen, mittleren o-
der oberen Preissegment handelt, denn in 
diesen Bereichen kann sich die Handelsüb-
lichkeit deutlich unterscheiden. Diese Un-
terscheidung ist für jeden Einzelfall geson-
dert zu treffen. 
 
Die Bezeichnung der Leistung muss den 
Abgleich zwischen Bestellung und geliefer-
ter Ware ermöglichen und zwar eindeutig 
und ohne Möglichkeit einer fälschlicher-
weise mehrfachen Abrechnung. Wenn eine 
Bezeichnung von Gegenständen den ge-
setzlichen Vorgaben von Kaufleuten ent-
spricht und diese Bezeichnung in den Ge-
schäftskreisen allgemein verwendet wird, 
ist sie handelsüblich. In Einzelfällen muss 

eventuell nachgewiesen werden, ob eine 
handelsübliche Bezeichnung vorliegt. 
 
 
6. Verlängerung der Innovations-
prämie für E-Autos bis Ende 2022  
 
Um die E-Mobilität weiterhin zu fördern, 
wurde die aktuelle Innovationsprämie für 
Elektrofahrzeuge zunächst um ein Jahr 
verlängert. Käufer von rein elektrisch be-
triebenen Elektrofahrzeugen erhalten im 
Jahr 2022 vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) weiterhin bis 
zu 9.000 € Förderung. Plug-In-Hybride wer-
den mit maximal 6.750 € gefördert.  
 
Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Un-
ternehmen, Stiftungen, Körperschaften und 
Vereine, auf die ein Neufahrzeug zugelas-
sen wird und die sich verpflichten, das 
Fahrzeug sechs Monate zu halten. Zuwen-
dungsempfänger ist der Antragsteller. 
 
Der Bundesanteil der Prämie für rein 
elektrisch betriebene Pkw mit einem beim 
BAFA unter 40.000 € gelisteten Preis be-
trägt weiterhin 6.000 € (zusätzlicher Her-
stelleranteil 3.000 €). Für sog. Plug-In-Hyb-
ride beträgt der Bundesanteil 4.500 € (zu-
sätzlicher Herstelleranteil 2.250 €).   
 
Reine E-Autos mit einem bei der BAFA ge-
listeten Preis über 40.000 € werden mit 
5.000 € (zusätzlicher Herstelleranteil 2.500 
€) bzw. für Plug-In-Hybride mit 3.750 € (zu-
sätzlicher Herstelleranteil 1.875 €) bezu-
schusst. Die Fördergrenze liegt bei mehr 
als 65.000 €. 
 
2023 soll die Förderung deutlich stärker auf 
Klimaschutz ausgerichtet und über den 
elektrischen Fahranteil und eine elektrische 
Mindestreichweite definiert werden. 
Hinweis:  Eine Auflistung der geförderten 
Fahrzeuge finden Sie unter www.bafa.de.  
 
 
7. Erhebung der Umsatzsteuer für 
eine Fastfood-Filiale 
 
Steht einer Fastfood-Filiale ein gemein-
schaftlich genutzter Verzehrbereich zur 
Verfügung, in dem die Kunden die dort ver-
kauften Speisen und Getränke zu sich neh-
men können, ist für die Filiale der allge-



 

 

meine Umsatzsteuersatz zu Grunde zu le-
gen. Zu dieser Entscheidung kam das Fi-
nanzgericht Düsseldorf (FG) in einem Urteil 
vom 4.9.2019. 
 
Im entschiedenen Fall verkaufte eine Steu-
erpflichtige in einem Einkaufszentrum vor-
gefertigte Speisen in Einwegverpackungen 
über den Tresen. Allen Mietern des Zent-
rums und dessen Kunden stand ein ge-
meinsam genutzter Sitz- und Verzehrbe-
reich zur Verfügung. Das FG vertrat daher 
die Auffassung, dass der Gemeinschafts-
bereich, für den die Mieter die Kosten ge-
meinschaftlich trugen, den Kunden der 
Fastfood-Filiale den Verzehr von Speisen 
an Ort und Stelle ermöglichen. Somit sind 
die Umsätze der Filiale dem Regelsteuer-
satz zu unterwerfen. Der Bundesfinanzhof 
bestätigte die Auffassung des FG mit Urteil 
vom 26.8.2021 verwies die Sache aber zur 
weiteren Klärung an das FG zurück.  
 
Das FG habe dabei nicht hinreichend auf 
die maßgebliche Sichtweise des Durch-
schnittsverbrauchers abgestellt. Für die 
Annahme einer sonstigen Leistung – die 
dem regulären Umsatzsteuersatz unterliegt 
– genügt die Ausgabe von Speisen auf ei-
nem Tablett, wenn es typischerweise dazu 
dient, dem Kunden zu ermöglichen, die von 
ihm erworbenen Speisen zu einem Verzeh-
rort in der Nähe (hier dem Food-Court) zu 
bringen und diese dort an einem Tisch mit 
Sitzmöglichkeit zu verzehren. 
 
 
8. Gewinne aus Kryptowährungs-
geschäften sind steuerpflichtig 
 
Gewinne aus der Veräußerung von Kryp-
towährungen sind steuerpflichtig. Zu die-
sem Schluss kommt das Finanzgericht Ba-
den-Württemberg in einem Urteil vom 
11.6.2021. 
 
In seiner Einkommensteuererklärung wies 
ein Steuerpflichtiger Gewinne aus dem 
Handel mit Kryptowährungen aus. Der 
Handel wurde durch seinen Sohn treuhän-
derisch ausgeführt. Der Steuerpflichtige 
kaufte sich in das Portfolio seines Sohnes 
ein, die Beteiligungsquoten waren dabei 
klar geregelt. Das zuständige Finanzamt 
(FA) berücksichtigte die Gewinne als Ein-
künfte aus privaten Veräußerungsgeschäf-

ten, wogegen der Steuerpflichtige Ein-
spruch einlegte, da aus seiner Sicht kein 
„anderes Wirtschaftsgut“ und somit auch 
kein Veräußerungsgeschäft vorliegt.  
 
Nach Auffassung des FG sind solche Ge-
winne sehr wohl sonstige Einkünfte aus pri-
vaten Veräußerungsgeschäften, da Kryp-
towährungen zu den immateriellen Wirt-
schaftsgütern zählen. Der steuerrechtliche 
Begriff des Wirtschaftsguts umfasst „sämt-
liche vermögenswerten Vorteile, deren Er-
langung sich der Steuerpflichtige etwas 
kosten lässt“, „die einer selbstständigen 
Bewertung zugänglich sind“ und der „Er-
werber des gesamten Betriebs in dem Vor-
teil einen greifbaren Wert sehen würde“.  
Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde 
zugelassen. 
 
9. Erbschaftsteuer bei Hinzuerben 
von Doppelhaushälften 
 
Soweit der Ehegatte oder die Nachkom-
men nicht sowieso schon in dem Haushalt 
des Erblassers gelebt haben, können sie 
dessen selbstgenutztes Haus steuerfrei er-
ben, wenn sie es nach dem Tod unmittelbar 
selbst bewohnen oder Vorbereitungen tref-
fen, dieses möglichst zeitnah beziehen zu 
können. 
 
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 
6.5.2021 entschiedenen Fall erbte ein 
Steuerpflichtiger von seinem Vater ein 
Doppelhaus. In der einen Hälfte wohnte der 
Erblasser, in der anderen Hälfte der er-
bende Sohn mit seiner Familie. Nach dem 
Erbfall nahm der Sohn umfangreiche Bau-
arbeiten an dem Haus vor, sodass es an-
schließend als einheitliche Wohnung von 
ihm und seiner Familie genutzt wurde. Das 
Finanzamt versagte die Erbschaftssteuer-
befreiung, da sich der Einzug zeitlich zu 
stark verzögert habe. 
 
Nach Auffassung des BFH ist entschei-
dend, dass das hinzuerworbene Objekt un-
verzüglich durch den Erben selbst bewohnt 
wird. Sollte dies nicht möglich sein, so 
muss erkennbar sein, dass von Anfang an 
die Absicht bestand, es selbst nutzen zu 
wollen, selbst wenn sich der Einzug durch 
Baumaßnahmen oder Ähnlichem verzö-
gert. Grundsätzlich ist eine Verzögerung 
von 6 Monaten aber noch angemessen. 
 



 

 

 
 

  
 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 10.2.2022 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 

15.2.2022 

Sozialversicherungsbeiträge 
 24.2.2022  

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2021: November = 110,5; Oktober = 110,7; September = 110,1;  
August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1; Mai = 108,7; April = 108,2; 
März = 107,5; Februar = 107,0; Januar = 106,3 
2020: Dezember = 105,5 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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